
Meldung
nach Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 85212004

ü ber Lebensm ittelhyg iene

Alle Lebensmittelunternehmen sind nach Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 85212004 über
Lebensmittelhygiene und Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 85312004 mit spezifischen
Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs, beide vom 29.04.2004, der
zuständigen Behörde durch die Lebensmittelunternehmer zwecks Eintragung zu melden.
Lebensmittelunternehmen sind gemäß Artikel 3 Zitfer 2 der Verordnung (EG) Nr. 17812002 alle
Unternehmen, die eine mit der Produktion, der Verarbeitung und dem Vertrieb von Lebens-
mitteln zusammenhängende Tätigkeit ausführen. Nicht zu den Lebensmitteln gehören z.B.
lebende Tiere, soweit sie nicht für das lnverkehrbringen zum menschlichen Verzehr hergerichtet
worden sind und Pflanzen vor dem Ernten.
Besteht ein Lebensmittelunternehmen aus mehreren Betriebsstätten hat die Meldung für jeden
Betrieb gesondert zu erfolgen.
BeiAnderunq der Daten sollte innerhalb eines Monats eine Aktualisieru smeldu

Auf der Rückseite sollte für die Rücksendung ein Anschriftenfeld mit der Postadresse der örtlich
zuständigen Lebensmittelü berwachu ngsbehörde aufgedruckt sein.

f Anmeldung !{* Aktualisierung

Name:

PLZ:

Straße:

Name:

PLZ:

Straße:

Telefon:

Handy:

Vorname:

Ort.

Fax:

E-Mail:

lch bestätige die Angaben der Meldung mit meiner Unterschrift.


